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tOP Steuerberater 2021
Die Kanzlei Epple, Dr. Hörmann & Kolle-
gen (EHK) wurde von der Redaktion des 
Wirtschaftsmagazins FOcUs MONEY in 
der Ausgabe 24/2021 wiederholt als eine 
der führenden großen steuerkanzleien  
in Deutschland ausgezeichnet. in einer 
bundesweiten Umfrage wurden mehr als 
100.000 steuerexperten zu den themen 
Qualifikation, spezialisierung und fach- 
liches Know-how befragt, wobei EHK wie 
in den Vorjahren überzeugen konnte. 

inhalt

FÜR ALLE stEUERPFLicHtiGEN

Steuerinformationen für Januar 2022
Die beurteilung der Gewinnerzielungsabsicht 
ist oft Anlass für streit mit dem Finanzamt. 
Dies gilt auch für kleine Fotovoltaikanlagen, 
sodass die Finanzverwaltung hier jüngst eine 
Vereinfachung geschaffen hat: Die Liebhabe- 
rei auf Antrag. Da in diesem schreiben einige 
Fragen offengeblieben sind, wurde es nun 
konkretisiert. Darüber hinaus ist in diesem 
Monat auf folgende Aspekte hinzuweisen: 

Das Finanzgericht München hat sich mit einer 
interessanten Frage befasst: Kann ein privates 
Veräußerungsgeschäft auch bei einer tren-
nung und der danach folgenden Eheschei- 
dung vorliegen, wenn die Ehefrau mit der 
Zwangsversteigerung des Einfamilienhauses 
drohte, um den Ehemann zur Veräußerung 
seines Miteigentumsanteils zu bewegen?  
Die Antwort des Finanzgerichts lautet: Ja.

Geben Kfz-Händler ihren Autokäufern eine 
Garantiezusage, müssen sie eine neue sicht- 

weise des bundesfinanzministeriums beach-
ten, die erhebliche versicherungs- und um- 
satzsteuerrechtliche Konsequenzen haben 
kann. Doch erst mal können Kfz-Händler auf- 
atmen. Denn durch eine erneut verlängerte 
Übergangsfrist gelten die neuen Grundsätze 
erst für Garantiezusagen, die ab dem 1.1.2023 
erteilt werden.

Während der corona-Pandemie haben viele 
städte und Gemeinden den Einzug von Kinder-
garten- bzw. Kinderbetreuungsgebühren aus- 
gesetzt und zu einem späteren Zeitpunkt 
darauf verzichtet. Dennoch haben Arbeitgeber 
ihre Zuschüsse weiter ausgezahlt. Eine – bun-
deseinheitlich abgestimmte – Verfügung der 
Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen zeigt, 
wie bei der Lohnabrechnung vorzugehen ist.

Diese und weitere interessante informationen 
finden sie in der Ausgabe für Januar 2022. 

Viel spaß beim Lesen!

An 
unsere geschätzten Mandanten
und Freunde der Kanzlei

epple, Dr. Hörmann & Kollegen, StB, RAe. Morellstraße 33, 86159 Augsburg
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FÜR VERMiEtER

Grundsteuererlass:  
Antrag bei erheblichen  
Mietausfällen
bei erheblichen Mietausfällen in 2021 
besteht bis zum 31.3.2022 die Möglichkeit, 
einen teilweisen Erlass der Grundsteuer  
zu beantragen.

Voraussetzung ist eine wesentliche Ertrags-
minderung, die der steuerpflichtige nicht  
zu vertreten hat. Diese liegt vor, wenn der 
normale Rohertrag um mehr als die Hälfte 
gemindert ist. ist dies der Fall, kann die 
Grundsteuer um 25 % erlassen werden. 
Fällt der Ertrag in voller Höhe aus, ist ein 
Grundsteuererlass von 50 % möglich.

Quelle: §§ 34, 35  
Grundsteuergesetz (GrstG)

FÜR UNtERNEHMER

Garantiezusagen von Kfz-Händlern:  
neue Sichtweisebei der  
Versicherungs- und Umsatzsteuer gilt ab 2023
Nach einer Entscheidung des bundes-
finanzhofs aus 2018 ist die entgeltliche 
Garantiezusage eines Kfz-Händlers keine 
unselbstständige Nebenleistung zur Fahr-
zeuglieferung, sondern eine eigenständige 
Leistung. Ursprünglich wollte das bundes-
finanzministerium die neue Rechtsprechung 
bereits auf Garantiezusagen anwenden, die 
nach dem 30.6.2021 abgegeben werden. 
Dann erfolgte eine Verlängerung (ab dem 
1.1.2022). Da auch diese Frist offensichtlich 
zu kurz angesetzt wurde, gilt die neue 
sichtweise nun für Garantiezusagen, die  
ab dem 1.1.2023 erteilt werden.

Händler, die Autokäufern eine Garantiezu-
sage erteilen, werden steuerrechtlich ge - 

sehen zu Versicherern. im Zweifel müssen 
sie sich daher u. a. beim bundeszentralamt 
für steuern registrieren lassen, Versiche-
rungssteuer abführen und entsprechende 
Aufzeichnungspflichten beachten.

Wegen der versicherungssteuerpflichtigen, 
aber umsatzsteuerfreien Garantiezusagen 
ist der Vorsteuerabzug des Händlers aus  
den Eingangsleistungen im Zusammenhang 
mit diesen steuerfreien Umsätzen grund-
sätzlich ausgeschlossen.

Quelle: bMF-schreiben vom 18.10.2021,  
Az. iii c 3 - s 7163/19/10001 :001,  
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 225347; 
bFH-Urteil vom 14.11.2018, Az. Xi R 16/17

FÜR ALLE stEUERPFLicHtiGEN

Privates Veräußerungsgeschäft bei trennung und anschließender ehescheidung
in Deutschland wird rund jede dritte Ehe 
wieder geschieden. Demzufolge hat sich  
das Finanzgericht München jüngst mit  
einer interessanten Frage befasst: Kann  
ein privates Veräußerungsgeschäft auch bei 
einer trennung und der danach folgenden 
Ehescheidung vorliegen, wenn die Ehefrau 
mit der Zwangsversteigerung des Einfami-
lienhauses drohte, um den Ehemann zur 
Veräußerung seines Miteigentumsanteils  
zu bewegen? Die Antwort des Finanz-
gerichts lautet: Ja.

Hintergrund

Private Veräußerungsgeschäfte mit Grund-
stücken, bei denen der Zeitraum zwischen 
Anschaffung und Veräußerung nicht mehr 
als zehn Jahre beträgt, unterliegen der 
spekulationsbesteuerung. Ausgenommen 
sind aber Wirtschaftsgüter, die

·  im Zeitraum zwischen Anschaffung und 
Veräußerung ausschließlich zu eigenen 
Wohnzwecken (1. Alternative) oder

·  im Jahr der Veräußerung und in den 
beiden vorangegangenen Jahren zu 
 eigenen Wohnzwecken (2. Alternative) 
genutzt wurden.

beachten sie: Eine Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken setzt in beiden Alternativen 
voraus, dass eine immobilie zum bewohnen 
geeignet ist und vom steuerpflichtigen 
bewohnt wird. Der steuerpflichtige muss 
das Gebäude zumindest „auch“ selbst 
nutzen; unschädlich ist, wenn er es gemein-
sam mit seinen Familienangehörigen oder 
einem Dritten bewohnt. Eine Nutzung zu 
eigenen Wohnzwecken liegt hingegen nicht 
vor, wenn der steuerpflichtige die Wohnung 
entgeltlich oder unentgeltlich an einen 
Dritten überlässt, ohne sie zugleich selbst 
zu bewohnen.

Sachverhalt 

Der steuerpflichtige EM zog im August  
2015 aus dem im Miteigentum der Eheleute 
stehenden Einfamilienhaus (Kaufvertrag: 
Dezember 2008) aus. Die Ehe, aus der ein  
in 2007 geborener sohn hervorging, wurde 
im Juni 2017 geschieden. in der Folge 
drohte die Ehefrau (EF) dem EM die Zwangs- 
versteigerung des Hauses an, sollte er 
seinen Miteigentumsanteil nicht an sie 
veräußern. Mit scheidungsfolgenverein-
barung (August 2017) veräußerte EM 
schließlich seinen Miteigentumsanteil  
an EF.

entscheidung

Nach Meinung des Finanzgerichts sind die 
Voraussetzungen für ein privates Veräuße-
rungsgeschäft auch bei einer trennung und 
der danach folgenden Ehescheidung erfüllt, 
wenn im Rahmen der scheidungsfolgen-
vereinbarung die Ehefrau mit der Zwangs-
versteigerung drohte, um den Ehemann  
zur Veräußerung seines Miteigentums-
anteils zu bewegen. 

in einem solchen Fall kann sich der bis-
herige Ehemann den Zeitraum zwischen 
dem Auszug aus dem Familienheim, der 
nachfolgenden scheidung und der danach 
erfolgten Veräußerung seines Miteigen-
tumsanteils an seine bisherige Ehefrau 
nicht als Nutzung zu eigenen Wohnzwecken 
zurechnen lassen – und zwar auch dann 
nicht, wenn der Zeitraum faktisch von  
ihr und dem gemeinsamen Kleinkind 
ausgefüllt wurde.

Relevanz für die Praxis

Man darf gespannt sein, wie sich der 
 bundesfinanzhof im Revisionsverfahren 
positionieren wird. Hier wird dann u. a. 

geklärt werden, welche bedeutung dem 
Umstand zukommt, dass der bisherige 
Ehemann seinen Miteigentumsanteil allein 
seinem minderjährigen Kind in diesem 
Zeitraum überlassen haben will. 

Höchstrichterlich geklärt ist bereits, dass 
eine Enteignung den tatbestand eines 
privaten Veräußerungsgeschäfts nicht 
erfüllt. Das Finanzgericht Düsseldorf hat 
zudem aktuell entschieden, dass Einkünfte 
aus privaten Veräußerungsgeschäften auch 
aus der Zwangsversteigerung von Grund-
stücken resultieren können. 

Eine etwaige wirtschaftliche Zwangslage 
steht danach der Annahme einer willentli-
chen wirtschaftlichen betätigung nicht 
entgegen. 

Daher ist davon auszugehen, dass auch eine 
Veräußerung, die eine angedrohte Zwangs-
versteigerung vermeiden soll, den Veräuße-
rungstatbestand erfüllt. Denn eine Ver-
gleichbarkeit mit einem Eigentumsverlust 
infolge einer Enteignung dürfte nicht 
 gegeben sein. 

interessant dürften im Revisionsverfahren 
auch die Ausführungen des bundesfinanz-
hofs zum Ausnahmetat bestand (Nutzung 
 zu eigenen Wohnzwecken) sein. 

beachten sie: bis zur höchstrichter- 
lichen Klärung sollten betroffene steuer-
bescheide nach Möglichkeit offengehalten 
werden.

Quelle: FG München, Urteil vom 11.3.2021, 
Az. 11 K 2405/19, Rev. bFH: Az. iX R 11/21, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 223935; 
bFH-Urteil vom 23.7.2019,  
Az. iX R 28/18; FG Düsseldorf,  
Urteil vom 28.4.2021, Az. 2 K 2220/20 E
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FÜR UNtERNEHMER

Kleine Fotovoltaikanlagen:  
Bundesfinanzministerium konkretisiert die Liebhaberei auf Antrag
Die beurteilung der Gewinnerzielungs-
absicht ist oft Anlass für streit mit dem 
Finanz amt. Dies gilt auch für kleine Foto-
voltaikanlagen, sodass die Finanzverwaltung 
hier eine Vereinfachung geschaffen hat:  
Die Liebhaberei auf Antrag. Da in diesem 
schreiben Fragen offengeblieben sind, 
wurde es nun konkretisiert.

Auf schriftlichen Antrag des steuerpflich-
tigen ist ohne weitere Prüfung zu unter-
stellen, dass die Fotovoltaikanlage oder 
vergleichbare blockheizkraftwerke  
(bHKW) nicht mit Gewinnerzielungsab- 
sicht (= steuerlich unbeachtliche Lieb-
haberei) betrieben werden. Der Antrag wirkt 
in allen offenen Veranlagungszeiträumen 
(VZ) und für die Folgejahre.

Praxistipp: Eine Antragstellung kann ins-
besondere dann sinnvoll sein, wenn bereits 
für ältere Jahre Verluste anerkannt wurden 
und diese Jahre nicht geändert werden 
können. Dann bleiben diese Verluste steuer-
lich erhalten, künftige Gewinne unterliegen 
jedoch nicht der besteuerung. 

Die Liebhaberei gilt für kleine Fotovoltaik-
anlagen mit einer installierten Leistung von 
bis zu 10 kW/kWp sowie für kleine bHKW 
mit einer installierten Leistung von bis zu 
2,5 kW. betreiber können eine steuerpflich-
tige Person oder eine Mitunternehmer- 
schaft sein.

Hinsichtlich der Definition der Grenzen 
erfolgten Konkretisierungen: Alle Foto-
voltaikanlagen/bHKW, die von einer antrag-
stellenden Person betrieben werden, bilden 
einen einzigen betrieb, sodass die jewei-
ligen Leistungen zu addieren sind. 

Das gilt sowohl für Anlagen, die sich auf 
demselben Grundstück befinden als auch 
für Anlagen auf verschiedenen Grund-
stücken. 

Es sind auch Anlagen einzubeziehen, die  
die übrigen Voraussetzungen der Verein-
fachungsregelung nicht erfüllen (z. b. 
Anlagen, deren strom einem Mieter des 
Antragstellers zur Verfügung gestellt wird).

Es ist unschädlich bzw. für die Antrag-
stellung unerheblich, ob sich die Anlage

·  auf einem zu eigenen Wohnzwecken 
genutzten Einfamilienhaus, 

·  einem zu eigenen Wohnzwecken genutzten 
Zweifamilienhaus (mit einer vermieteten 
Wohnung) oder

·  auf einem Mehrfamilienhaus (mit zu-
mindest einer zu eigenen Wohnzwecken 
genutzten Wohnung) befindet.

Zudem ist zu beachten, dass der (teilweise) 
Verbrauch des stroms durch einen Mieter 
oder zu anderweitigen eigenen oder frem-
den betrieblichen Zwecken technisch 
ausgeschlossen sein muss. 

Dies gilt nicht, wenn die Mieteinnahmen  
520 EUR im VZ nicht überschreiten.

bei Neuanlagen (inbetriebnahme nach  
dem 31.12.2021) ist der Antrag bis zum 
Ablauf des VZ zu stellen, der auf das Jahr 
der inbetriebnahme folgt. bei Altanlagen 
(inbetriebnahme vor dem 31.12.2021) ist  
der Antrag bis zum 31.12.2022 zu stellen.

beachten sie: Anlagen, die vor 2004 in 
betrieb genommen wurden, und die nach 

dem Auslaufen der Förderung in die Ein-
speisevergütung im sinne des § 21 Abs. 1 
Nr. 3 EEG 2021 eintreten (ausgeförderte 
Anlagen), können frühestens nach 20 
Jahren betriebsdauer zur Liebhaberei 
übergehen. Der Antrag wirkt hier erst für 
den VZ, der auf den VZ folgt, in dem letzt-
malig die garantierte Einspeisevergütung 
gewährt wurde. 

Gesetzliche neuregelung? 

in Fachkreisen wird mitunter kritisiert,  
dass ein derartiger Eingriff in die besteue-
rung nur durch ein schreiben des bundes-
finanzministeriums geregelt wird, das die 
Gerichte nicht bindet. 

Aber auch auf der Gesetzgebungsebene 
scheint das thema „Fahrt aufzunehmen“. 
Der bundesrat hat in seiner stellung- 
nahme zum „Entwurf eines Gesetzes zur 
Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben  
im Umsatzsteuerrecht“ am 5.11.2021 
gefordert, bereits für den VZ 2021 eine 
(Ertrags-)steuerbefreiung für die stromer-
zeugung aus solaranlagen mit einer mögli-
chen Gesamtleistung von bis zu 30 kW und 
aus bHKW mit einer installierten elektri-
schen Leistung von bis zu 7,5 kW zu schaf-
fen. 

Die weitere Entwicklung bleibt vorerst 
abzuwarten.

Quelle: bMF-schreiben vom 29.10.2021,  
Az. iV c 6 - s 2240/19/10006 :006,  
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 225592

FÜR UNtERNEHMER

Umsatzsteuer:  
neue 10 %-Grenze für Aufsichtsratsmitglieder ab 2022 anzuwenden 
Der bundesfinanzhof hat 2019 – entgegen 
bisheriger Rechtsprechung – entschieden, 
dass das Mitglied eines Aufsichtsrats nicht 
als umsatzsteuerlicher Unternehmer tätig 
ist, wenn es wegen einer nicht variablen 
Festvergütung kein Vergütungsrisiko trägt.

Nun hat auch das bundesfinanzministerium 
seine sichtweise angepasst. 

Unter Ausblendung der verfügten sonder-
regelungen für beamte und politische 
Mandatsträger gelten folgende Grund- 
sätze: 

Eine Festvergütung liegt insbesondere bei 
einer pauschalen Aufwandsentschädigung 
vor, die für die Dauer der Mitgliedschaft im 
Aufsichtsrat gezahlt wird. sitzungsgelder 
für tatsächliche teilnahmen sowie nach 
dem tatsächlichen Aufwand bemessene 

Aufwandsentschädigungen sind allerdings 
keine Festvergütung.

besteht die Vergütung des Mitglieds aus 
festen und variablen bestandteilen (Misch-
vergütung), ist es grundsätzlich selbst-
ständig tätig, wenn die variablen bestand-
teile im Kalenderjahr mindestens 10 % der 
gesamten Vergütung (einschließlich erhal-
tener Aufwandsentschädigungen) betragen.

Reisekostenerstattungen sind keine Ver-
gütungsbestandteile und demzufolge bei  
der Ermittlung der 10 %-Grenze nicht zu 
berücksichtigen. 

Diese Kriterien sind für jedes Mandat eines 
Aufsichtsrates separat zu prüfen. 

Das bundesfinanzministerium weist darauf 
hin, dass in begründeten Fällen Ausnahmen 
möglich sind, ohne dies näher auszuführen. 

beachten sie: Die vorgenannten Neu- 
regelungen sind in allen offenen Fällen 
anzuwenden. Es gibt jedoch eine Nicht-
beanstandungsfrist, wonach die bisherige 
sichtweise auf Leistungen angewendet 
werden kann, die bis einschließlich dem 
31.12.2021 ausgeführt worden sind.

Quelle: bMF-schreiben vom 8.7.2021,  
Az. iii c 2 - s 7104/19/10001 :003,  
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 225274; 
bFH-Urteil vom 27.11.2019,  
Az. V R 23/19 (V R 62/17)
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FÜR GMbH-GEsELLscHAFtER

Verdeckte Gewinn- 
ausschüttung: Unentgelt- 
liche nutzungsmöglichkeit 
einer Auslandsimmobilie 
Für die Annahme einer verdeckten Ge-
winnausschüttung reicht bereits die jeder-
zeitige Möglichkeit der unentgelt lichen 
Nutzung einer in spanien belegenen immo-
bilie einer spanischen Kapital gesellschaft 
durch deren in Deutschland ansässige 
Gesellschafter aus. Auf den Umfang der 
tatsächlichen Nutzung kommt es nach einer 
Entscheidung des Finanzgerichts Hessen 
(Revision anhängig) nicht an. Zum Hinter-
grund: bei einer verdeckten Gewinnaus-
schüttung handelt es sich – vereinfacht –  
um Vermögensvorteile, die dem Gesell-
schafter einer Kapitalgesellschaft außer- 
halb der gesellschaftsrechtlichen Gewinn-
verteilung gewährt werden.Eine verdeckte 
Gewinnausschüttung darf den Gewinn der 
Kapitalgesellschaft nicht mindern.Eine 
verdeckte Gewinnausschüttung schied im 
streitfall auch nicht deshalb aus, weil die 
immobilie nur zu kurzen Aufenthalten ge-
nutzt wurde, welche den Zweck hatten, den 
Verkaufsprozess der immobilie zu fördern.

Quelle: FG Hessen, Urteil vom 14.12.2020,  
Az. 9 K 1266/17, Rev. bFH: Az. Viii R 4/21, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 221045

FÜR ARbEitGEbER

Kindergartenzuschuss während der Coronapandemie:  
Das gilt bei Rückzahlung der Gebühren
Während der coronapandemie haben  
viele städte und Gemeinden den Einzug von 
Kindergarten- bzw. Kinderbetreuungsge-
bühren ausgesetzt und zu einem spä teren 
Zeitpunkt darauf verzichtet. 

Dennoch haben Arbeitgeber ihre Zu-
schüsse weiter ausgezahlt. 

Eine – offenbar bundeseinheitlich ab-
gestimmte – Verfügung der Oberfinanz-
direktion Nordrhein-Westfalen zeigt, wie 
bei der Lohnabrechnung vorzugehen ist.

Zum Hintergrund: Nach § 3 Nr. 33 Ein-
kommensteuergesetz sind steuerfrei: 
Zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn erbrachte Leistungen des 
Arbeitgebers zur Unterbringung und 
betreuung von nicht schulpflichtigen 
Kindern der Arbeitnehmer in Kinder- 
gärten oder vergleichbaren Einrichtungen

barzuwendungen an den Arbeitnehmer 
sind nur steuerfrei, soweit der Arbeit-
nehmer dem Arbeitgeber die zweckent-
sprechende Verwendung nachgewiesen 
hat.

Haben städte und Gemeinden Kinder-
garten- bzw. Kinderbetreuungsgebühren 
nicht eingezogen bzw. bereits erhobene 
beiträge erstattet, wird es für das Ka-
lenderjahr 2020 auch ohne ausdrückliche, 
im Vorhinein getroffene Vereinbarung nicht 
beanstandet, wenn von einer Darlehens-
gewährung des Arbeitgebers an den 
Arbeitnehmer ausgegangen wird. 

somit bleiben die Arbeitgeberleistungen  
für 2020 grundsätzlich steuerfrei.

Die in 2020 geleisteten Zuschüsse sind mit 
den in 2021 entstehenden Unterbringungs- 
und betreuungskosten zu verrechnen. 

Das heißt: sind die Kosten niedriger als  
der betrag, den der Arbeitgeber in 2020  
zu Unrecht steuerfrei belassen hat, ist der 
Differenzbetrag als steuer- und beitrags-
pflichtiger Arbeitslohn zu behandeln.

Beispiel 

Ein Arbeitnehmer erhält von seinem 
Arbeitgeber einen Kindergartenzuschuss 
von 120 EUR monatlich. in 2020 hat er  
also 1.440 EUR steuerfrei erhalten. 

Die Gebühren für den Kindergarten  
(ebenfalls 120 EUR pro Monat) wurden  
aber für vier Monate zurückerstattet.  
somit betrugen die tatsächlichen Kosten  
960 EUR. 

Nach der Verfügung gelten 480 EUR als 
Darlehen. Dieser betrag kann mit den 
Aufwendungen in 2021 verrechnet werden. 
bleiben der Arbeitgeber-Zuschuss und die 
Höhe der Gebühren in 2021 unverändert, 
müssen die 480 EUR aus 2020 dann in  
2021 versteuert werden. 

Quelle: OFD Nordrhein-Westfalen,  
Verfügung vom 27.8.2021,  
Az. s 2342 – 2021/0008 – st 216

FÜR ARbEitGEbER

Freie Unterkunft  
und Verpflegung:  
Sachbezugswerte 2022
Die sachbezugswerte für freie oder ver-
billigte Verpflegung und Unterkunft werden 
jährlich an die Entwicklung der Verbrau-
cherpreise angepasst. in 2022 beträgt  
der sachbezugswert für freie Unterkunft 
241 EUR monatlich (in 2021 = 237 EUR). 
Der monatliche sachbezugswert für  
Verpflegung steigt in 2022 um 7 EUR auf  
270 EUR. Aus dem monatlichen sachbe-
zugswert für Verpflegung abgeleitet, 
ergeben sich nachfolgende sachbezugs-
werte für die jeweiligen Mahlzeiten:

beachten sie: bei Addition der kalender-
täglichen Werte ergibt sich infolge der 
Rundungen ein betrag von 9,01 EUR.  
Es gelten aber 9,00 EUR (270 EUR/30).

Quelle: Zwölfte Verordnung zur Änderung 
der sozialversicherungsentgeltverordnung, 
bR-Drs. 760/21 (b) vom 26.11.2021

FÜR ARbEitNEHMER

ermäßigt zu besteuern:  
Abfindung im Rahmen einer Sprinterklausel 
Die einvernehmliche Auflösung eines 
Arbeitsverhältnisses erfolgt regelmäßig 
(auch) im interesse des Arbeitgebers.  
Eine im Gegenzug gezahlte Abfindung ist 
daher in der Regel als Entschädigung 
ermäßigt zu besteuern. 

Dies gilt nach Ansicht des Finanzgerichts 
Hessen grundsätzlich auch für eine (zu-
sätzliche) Abfindung, die für die (vorzeitige) 
beendigung des Arbeitsverhältnisses  
durch Wahrnehmung einer sprinterklausel 
gezahlt wird. Denn hier kann die Kündigung 
durch den Arbeitnehmer nicht separat, 
sondern nur im Zusammenhang mit der 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses ins- 
gesamt betrachtet werden.

Sachverhalt 

Eine Arbeitnehmerin (AN) hatte mit ihrem 
Arbeitgeber – zusätzlich zu einem Vertrag 
über die Aufhebung des Arbeitsverhält- 
nisses mit einer Abfindung – eine sprinter-
klausel vereinbart. Danach konnte AN 

gegen einen weiteren Abfindungsbetrag 
das Arbeitsverhältnis vor dem eigentlich 
vereinbarten Zeitpunkt beenden. 

Das Finanzamt unterwarf nur die aus  
der Aufhebung des Arbeitsverhältnisses 
resultierende Abfindung der ermäßigten 
besteuerung, nicht aber den wegen der 
Ausübung der sprinterklausel erhaltenen 
betrag. Es verwies auf ein Urteil des 
Finanzgerichts Niedersachsen, das die 
Ausübung der Kündigung als neues aus-
lösendes Ereignis gewertet hatte.

Das Finanzgericht Hessen hat nun anders 
entschieden: Auch diese Abfindung findet 
ihren Rechtsgrund in der Aufhebungsver-
einbarung und ist nicht getrennt davon zu 
betrachten.

Quelle: FG Hessen, Urteil vom 31.5.2021, 
Az. 10 K 1597/20, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 223719; PM des FG Hessen  
vom 27.7.2021; FG Niedersachsen,  
Urteil vom 8.2.2018, Az. 1 K 279/17

Sachbezugswerte für 2022  
(Werte für 2021 in Klammern)

Mahlzeit monatlich
kalender- 

täglich

Frühstück 56 EUR  
(55 EUR) 

1,87 EUR  
(1,83 EUR)

Mittag- bzw. 
Abendessen

107 EUR 
(104 EUR)

3,57 EUR  
(3,47 EUR)
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ARbEitsREcHt

Beschäftigungsende:  
Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
Kündigt ein Arbeitnehmer sein Arbeits-
verhältnis und wird er am tag der Kündi-
gung arbeitsunfähig krankgeschrieben, 
kann dies den beweiswert der Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung insbesondere 
erschüttern, wenn die bescheinigte 
Arbeits unfähigkeit passgenau die Dauer 
der Kündigungsfrist umfasst. so sieht es 
das bundesarbeitsgericht (bAG).

Das war geschehen

Die Klägerin war bei der beklagten seit 
Ende August 2018 als kaufmännische 
Angestellte beschäftigt. Am 8.2.2019 
kündigte die Klägerin das Arbeitsver-
hält-nis zum 22.2.2019 und legte der 
beklagten eine auf den 8.2.2019 datierte, 
als Erstbescheinigung gekennzeichnete 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vor. 

Die beklagte verweigerte die Entgelt-
fortzahlung. Der beweiswert der Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigung sei erschüttert, 
weil diese genau die Restlaufzeit des 
Arbeitsverhältnisses nach der Eigenkün-
digung der Klägerin abdecke. 

Die Klägerin hat demgegenüber geltend 
gemacht, sie sei ordnungsgemäß krank-
geschrieben gewesen und habe vor einem 
burn-Out gestanden. Die Vorinstanzen 
haben der auf Entgeltfortzahlung für die 
Zeit vom 8.2. bis zum 22.2.2019 gerichteten 
Zahlungsklage stattgegeben.

Bundesarbeitsgericht:  
Zusammenhang zwischen Kündigungsfrist 
und Dauer der Arbeitsunfähigkeit

Die vom bAG nachträglich zugelassene 
Revision der beklagten hat Erfolg. 

Die Klägerin hat die von ihr behauptete 
Arbeitsunfähigkeit im streitzeitraum 
zunächst mit einer Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung nachgewiesen. Diese ist  
das gesetzlich vorgesehene beweismittel.

Dessen beweiswert kann der Arbeitgeber 
erschüttern, wenn er tatsächliche Um-
stände darlegt und ggf. beweist, die Anlass 
zu ernsthaften Zweifeln an der Arbeits-
unfähigkeit geben. Gelingt das dem Arbeit-
geber, muss der Arbeitnehmer substan-
ziiert darlegen und beweisen, dass er 

arbeitsunfähig war. Der beweis kann 
insbesondere durch Vernehmung des 
behandelnden Arztes nach entsprechen- 
der befreiung von der schweigepflicht 
erfolgen.

Nach diesen Grundsätzen hat die beklagte 
den beweiswert der Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung erschüttert. 

Die Koinzidenz zwischen der Kündigung 
vom 8.2. zum 22.2.2019 und der am 8.2.  
bis zum 22.2.2019 bescheinigten Arbeits-
unfähigkeit begründet einen ernsthaften 
Zweifel an der bescheinigten Arbeits-
unfähigkeit. 

Die Klägerin ist im Prozess ihrer Dar-
legungslast zum bestehen einer Arbeits-
unfähigkeit – auch nach Hinweis des 
senats – nicht hinreichend konkret nach-
gekommen.

Das bAG hat die Klage daher abgewiesen.

Quelle: bAG, Urteil vom 8.9.2021, 5 AZR 
149/21, PM 25/21

ARbEitsREcHt

Corona-Pandemie:  
Lockdown: Arbeitgeber trägt nicht das Betriebsrisiko
Muss der Arbeitgeber seinen betrieb 
aufgrund eines staatlich verfügten all-
gemeinen „Lockdowns“ zur bekämpfung 
der corona-Pandemie vorübergehend 
schließen, trägt er nicht das Risiko des 
Arbeitsausfalls und ist nicht verpflichtet, 
den beschäftigten Vergütung unter dem 
Gesichtspunkt des Annahmeverzugs zu 
zahlen. Das hat jetzt das bundesarbeits-
gericht (bAG) entschieden. |

Sachverhalt

Die beklagte betreibt einen Handel mit 
Nähmaschinen und Zubehör und unter- 
hält in bremen eine Filiale. Dort ist die 
Klägerin seit Oktober 2019 als geringfügig 
beschäftigte gegen eine monatliche Ver-
gütung von 432 Euro im Verkauf tätig. im 
April 2020 war das Ladengeschäft aufgrund 
der „Allgemeinverfügung über das Verbot 
von Veranstaltungen, Zusammenkünften 
und der Öffnung bestimmter betriebe zur 
Eindämmung des coronavirus“ der Freien 
Hansestadt bremen vom 23.3.2020 ge-
schlossen. Deshalb konnte die Klägerin 
nicht arbeiten und erhielt auch keine 
Vergütung.

Mit ihrer Klage hat sie die Zahlung ihres 
Entgelts für den Monat April 2020 unter 
dem Gesichtspunkt des Annahmeverzugs 
begehrt. sie hat gemeint, die schließung 
des betriebs aufgrund behördlicher Anord-

nung sei ein Fall des von der beklagten als 
Arbeitgeberin zu tragenden betriebsrisikos.

Dagegen hat die beklagte Klageabweisung 
beantragt und geltend gemacht, die von der 
stadt bremen zur Pandemiebekämpfung 
angeordneten Maßnahmen beträfen das 
allgemeine Lebensrisiko, das nicht be-
herrschbar und von allen gleichermaßen  
zu tragen sei.

Unterschiedliche Sichtweisen  
der Instanzen

Die Vorinstanzen haben der Klage stattge-
geben. Die vom Landesarbeitsgericht (LAG) 
zugelassene Revision der beklagten beim 
bAG hatte Erfolg. Das bAG: Die Klägerin 
hat für den Monat April 2020, in dem ihre 
Arbeitsleistung und deren Annahme durch 
die beklagte aufgrund der behördlich 
an geordneten betriebsschließung unmög-
lich war, keinen Anspruch auf Entgelt-
zahlung unter dem Gesichtspunkt des 
Annahmeverzugs.

Arbeitgeber trägt nicht Risiko  
des Arbeitsausfalls

Der Arbeitgeber trägt auch nicht das Risiko 
des Arbeitsausfalls, wenn – wie hier – zum 
schutz der bevölkerung vor schweren und 
tödlichen Krankheitsverläufen infolge von 
sARs-coV-2-infektionen durch behördliche 
Anordnung in einem bundesland die 

sozialen Kontakte auf ein Minimum re-
duziert und nahezu flächendeckend alle 
nicht für die Versorgung der bevölkerung 
notwendigen Einrichtungen geschlossen 
werden. 

in einem solchen Fall realisiert sich nicht 
ein in einem bestimmten betrieb angeleg-
tes betriebsrisiko. Die Unmöglichkeit der 
Arbeitsleistung ist vielmehr Folge eines 
hoheitlichen Eingriffs zur bekämpfung 
einer die Gesellschaft insgesamt treffen- 
den Gefahrenlage.

Lücken im sozialversicherungs- 
rechtlichen Regelungssystem

Es ist sache des staates, gegebenenfalls 
für einen adäquaten Ausgleich der den 
beschäftigten durch den hoheitlichen 
Eingriff entstehenden finanziellen Nac h- 
teile zu sorgen – wie es zum teil mit dem 
erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld 
geschehen ist. soweit ein solcher – wie bei 
der Klägerin als geringfügig beschäftigte 
– nicht gewährleistet ist, beruht dies auf 
Lücken in dem sozialversicherungsrecht-
lichen Regelungssystem. Aus dem Fehlen 
nachgelagerter Ansprüche lässt sich 
jedoch keine arbeitsrechtliche Zahlungs-
pflicht des Arbeitgebers herleiten.

Quelle: bAG, Urteil vom 13.10.2021,  
5 AZR 211/21, PM 31/21
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Steuertermine , Beiträge Sozialversicherung, Verbraucherpreisindex im Februar 2022

steuertermine 

Fälligkeit:  
Ust, Lst = 10.2.2022 
Gewst, Grundst = 15.2.2022 

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):  
Ust, Lst = 14.2.2022 
Gewst, Grundst = 18.2.2022 

Scheckzahlungen:  
bei scheckzahlung muss der scheck dem Finanzamt  
spätestens drei tage vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

beiträge sozialversicherung Fälligkeit beiträge 2/2022 = 24.2.2022

Verbraucherpreisindex (bRD) 
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

11/20 4/21 7/21 11/21
– 0,7 % + 2,1 % + 3,1 % + 6,0 %

ERbREcHt

notarielles testament:  
Wenn die Geschäftsfähigkeit zweifelhaft ist
Das Landgericht (LG) Heilbronn hat sich in 
einem beschluss mit der Argumentation 
von Erben befasst, der Erblasser sei bei 
testamentserrichtung nicht geschäfts- 
fähig gewesen. 

Der Erblasser errichtete ein notarielles 
testament. Der Notar traf darin die übliche 
Feststellung, dass er an der Geschäfts-
fähigkeit des Erblassers keine Zweifel  
habe.

Nach dem tod des Erblassers waren – 
 offenbar von der Erbfolge ausgeschlossene 
– gesetzliche Erben der Auffassung, der 
Erblasser sei bei testamentserrichtung 
nicht mehr geschäftsfähig gewesen. 

insbesondere trugen sie vor, der Erblasser 
habe Erinnerungslücken gehabt (Name  
der langjährigen Zugehfrau, Daten und 
zeitliche Einordnung bestimmter persön-
licher Ereignisse), und sei vergesslich 
gewesen (z. b. Vorversterben der Eltern, 
Aufgabe der eigenen berufstätigkeit, Rege-

lungen zur Grabpflege) und habe bestimmte 
„Geschichten“ ständig wiederholt.

Das LG folgte dieser Argumentation jedoch 
nicht und stellt fest: Diese Auffälligkeiten 
sind alterstypische Erscheinungen. 

Für sich allein führen sie noch nicht dazu, 
dass von einer testierunfähigkeit auszuge-
hen sei. testierunfähigkeit ist erst gegeben, 
wenn der Erblasser aufgrund seiner kog-
nitiven Einschränkungen nicht mehr in  
der Lage ist, die bedeutung des von ihm 
errichteten testaments einzusehen und 
nach dieser Einsicht zu handeln. 

im Zweifel ist von testierfähigkeit aus-
zugehen.

Quelle: LG Heilbronn,  
beschluss vom 13.9.2021, ii 3 s 5/21,  
Abruf-Nr. 225478 unter www.iww.de

WiRtscHAFts- UND  
GEsELLscHAFtsREcHt

Dinglicher Arrest:  
„Goodwill“ eines  
Unternehmens ist unpfändbar
Die Veräußerung des „Goodwill“ an eine  
neu gegründete Gesellschaft stellt keinen 
Arrestgrund dar. Das hat jetzt das Land-
gericht (LG) bremen klargestellt.

Die Antragsteller fordern schadenersatz 
wegen steuerlicher Falschberatung von  
der Antragsgegnerin. 

Diese hatte dem Antragsteller später 
mitgeteilt, dass sie beabsichtige, ihr Ge-
schäft auf zwei neue Gesellschaften zu 
übertragen. Die Antragsteller befürchten 
nun, dass die Antragsgegnerin ihrer Zah-
lungspflicht nicht nachkommen wird.

Der dingliche Arrest findet statt, wenn zu 
besorgen ist, dass sonst die Vollstreckung 
vereitelt oder wesentlich erschwert werden 
würde. 

Der Gläubiger muss den Arrestgrund 
darlegen und glaubhaft machen. Die 
beabsichtigte oder begonnene Übertra- 
gung des Geschäfts der Antragsgegnerin 
schmälert indes deren Haftungsmasse 
nicht. ihr mit dem Mandantenstamm 
übertragener sog. „Goodwill“ ist un- 
pfändbar.

Quelle: LG bremen,  
beschluss vom 8.6.2021, 4 O 900/21,  
Abruf-Nr. 223967 unter www.iww.de


